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Merkblatt für Neumitgliedschaften 
 

 
Besten Dank für Dein Interesse an einer Mitgliedschaft beim Pistolenclub Aarberg. Wir sind ein 
von Bund und Kanton anerkannter Schiessverein und führen als solcher auch die Bundesübungen 
durch. Deshalb unterstehen wir den Eidgenössischen und Kantonalen Vorschriften betreffend Ver-
einsführung und Schiessbetrieb. Unsere Statuten/GZO findest Du auf unserer Webseite. 
 
In unserer 25m/50m-Anlage in der Mühlau Aarberg pflegen wir sowohl das sportliche Schiessen 
wie auch dasjenige im Sinne der Landesverteidigung. Deshalb sind in unserer Anlage ausschliess-
lich Ordonnanz- oder ordonnanzähnliche Pistolen sowie Kleinkaliber-Sportpistolen, aber auch freie 
Waffen gemäss Verzeichnis des Schweizerischen Schiesssportverbandes SVV zugelassen. Unsere 
Schützenmeister sind für einen reibungslosen Ablauf während der Öffnungszeiten verantwortlich. 
 
Interessieren Dich andere Kaliber als die bei uns zugelassenen? – dann gibt’s verschiedene Aus-
weichmöglichkeiten, z. B. eine der nahe gelegenen Indoor-Schiessanlagen. Möchtest Du einfach 
mal sorglos drauflos Ballern? – dann empfehlen wir Dir einen Schiessbudenbetrieb aufzusuchen! 
 
Wenn Dir unsere Anlage gefällt und Du dich in einem sicheren Umfeld mit einem geordneten 
Schiessbetrieb wohl fühlst, dann bitte unbedingt weiter lesen… 
 
Wie werde ich Mitglied beim Pistolenclub Aarberg? 
 
 Anmeldeformular ausfüllen, unterschreiben und mit allen Beilagen an unsere Vereinsadresse 

senden oder dem verantwortlichen Schützenmeister im Schützenhaus abgeben. 
 Als Beilage benötigen wir eine Kopie von einem amtlichen Ausweis (Pass oder Identitätskarte 

resp. Neiderlassungsbewilligung bei ausl. Staatsangehörigen) sowie einen Strafregisterauszug 
welcher nicht älter als 3 Monate ist. Der Strafregisterauszug kann an jeder beliebigen Poststelle 
beantragt werden. 

 Bewerber/innen werden nach Antragsdatum für mindestens 12 Monate vor der nächsten Haupt-
versammlung (Möglichkeit zur Aufnahme als Aktivmitglied), aber nicht länger als 36 Monate als 
provisorische Mitglieder in den Verein aufgenommen. Somit ist sichergestellt, dass alle mindes-
tens eine ganze Schiesssaison probeweise durchlaufen können. Während dieser Zeit haben Be-
werber/innen die Möglichkeit, sich wie folgt für eine Aktivmitgliedschaft im PCA zu qualifizieren: 
 

1. Bewerber/innen beteiligen sich an den Bundesübungen und nehmen nach Antragsdatum 
mindestens je ein Mal am Pistolenfeldschiessen und am Obligatorischen Programm 25/50m 
teil. 

 

2. Bewerber/innen beteiligen sich an unseren Veranstaltungen und leisten nach Antragsdatum 
mindestens drei Helfereinsätze zu jeweils ca. vier Stunden. 
Beispiele für Helfereinsätze: Warner an einem Schiesswettkampf des PCA, Froneinsätze wie Rahmen/Scheiben 
reparieren, Aufschütten des Kugelfangs, allg. Sanierungs- und Reparaturarbeiten oder sonstige Einsätze welche 
an der Hauptversammlung oder per Aufforderung/Anfrage publiziert werden. 

 

3. Bewerber/innen, welche eine Lizenz beantragt haben, nehmen an der Jahresserie teil. 
 

4. Bewerber/innen besuchen die Hauptversammlung und stellen sich dem Verein kurz vor. 
 

Es versteht sich von selbst, dass sich Bewerber/innen für eine Aktivmitgliedschaft aktiv am Ver-
einsgeschehen beteiligen und damit ihr Interesse offensichtlich bekunden. 
 

Fragen? Wende Dich an eines unserer Vorstandsmitglieder oder an info@pc-aarberg.ch 
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